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Kein Anspruch auf Tierversuche
Zwei geplante Primatenversuche bleiben untersagt. Für den Tierschutz-

rechtsexperten Gieri Bolliger kommt dieser Entscheid des Verwaltungs-

gerichts des Kantons Zürich nicht überraschend: Es gibt keinen Anspruch 

auf Tierversuche. Vielmehr ist in jedem einzelnen Fall in einer Güterabwä-

gung zu prüfen, ob sich der Versuch rechtfertigen lässt. | » Seite 4
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Wir ersetzen Tierversuche
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Persönlich: Dr. iur. Gieri Bolliger

Resultat: Sie gehören der Tierver- 

suchskommission des Kantons 

Zürich an. Was ist Ihre Aufgabe als 

Vertreter der Tierschutzseite?

6ON'ESETZESWEGENMÓSSENS»MTLICHE
4IERVERSUCHSKOMMISSIONEN AUCH EINE
6ERTRETUNGDER4IERSCHUTZSEITEAUFWEI
SEN� )M+ANTON:ÓRICH SINDES�VON
��0ERSONEN�7IRWERDENVONDER$ACH
ORGANISATION DER 4IERSCHUTZORGANI
SATIONEN ZUR 7AHL VORGESCHLAGEN� %S
ISTGANZKLAR�DASSWIRVERSUCHEN�BEI
DER'ÓTERABW»GUNGDIE)NTERESSENDER

4IERESOGUTWIEMÍGLICHZUVERTRETEN�
7IRMÓSSENABERREALISTISCHBLEIBENUND
DÓRFENNICHTHOFFENODERERWARTEN�DASS
WIR4IERVERSUCHEIMGROSSEN3TILVERHIN
DERNKÍNNTEN�

Hat der Tierschutz eine Wirkung, 

oder spielt er doch eher eine Alibi- 

funktion?

4IERSCHUTZHATDOCHSEHRWOHLEINE7IR
KUNG� $IE 'ESUCHSTELLER WISSEN� DASS
IHRE'ESUCHESTRENGBEURTEILTWERDEN�
3IESINDDADURCHGEZWUNGEN�SICHVOR

4IERWÓRDE IN :UKUNFT VERMEHRT VON
"EWILLIGUNGSBEHÍRDEN BERÓCKSICHTIGT
WIRD� DANN HABEN DIESE 5RTEILE DOCH
SEHRVIELBEWIRKT�

Die Forschungsseite reagierte 

pikiert.

$IESER%INDRUCKKONNTEENTSTEHEN�%S
ISTABERSO�DASSJEDEREINZELNE6ERSUCH
DEM"EWILLIGUNGSPROZEDEREUNTERZOGEN
WIRD�%SISTDIEGESETZLICHE!UFGABEDER
+OMMISSION�DIE"ELASTUNGDER4IEREZU
PRÓFENUNDDIESEDEMERWARTETEN.UT
ZENGEGENÓBERZUSTELLEN�

%INE"EWILLIGUNGDARFNURAUSGSPRO
CHENWERDEN�WENNDER.UTZENINDER
'ÓTERABW»GUNGÓBERWIEGT�)MANDERN
&ALLDARFDIE"EWILLIGUNGNICHTERTEILT
WERDEN�

Eine Bewilligung muss also nicht 

zwingend erteilt werden?

.EIN�.ACHUNSERER!UFFASSUNG STELLT
EINE'ENEHMIGUNG FÓR EINEN4IERVER
SUCH EINE !USNAHMEBEWILLIGUNG DAR
UNDKEINE0OLIZEIERLAUBNIS�"EIDER0OLI

«Wir plädieren dafür, die Würde

des Tiers zu respektieren.»

Dr. iur. Gieri Bolliger, Rechtsanwalt 

und Geschäftsleiter der Stiftung für das 

Tier im Recht
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Porträt

$R�IUR�'IERI"OLLIGER�����	IST2ECHTS 
anwalt und Geschäftsleiter der Stif- 

TUNGFàRDAS4IERIM2ECHT�-ITSEINER 
Dissertation zum Europäischen Tier- 

schutzrecht (2000) hat er sich über die 

Landesgrenzen hinaus einen Namen 

gemacht. Gieri Bolliger hat Lehrauf- 

träge für Tierschutzrecht an der Univer- 

sität Zürich und der Hochschule für 

Wirtschaft in Luzern. Er ist Mitglied und 

Tierschutzdelegierter der Tierversuchs-

kommission des Kantons Zürich.

Link:3TIFTUNGFàRDAS4IERIM2ECHT�
www.tierimrecht.org

DER%INREICHUNGINTENSIVMITDEM6ER
SUCHAUSEINANDERZUSETZEN�!NTR»GEOHNE
#HANCENWERDENSCHONGARNICHTMEHR
EINGEREICHT�-ANDARFAUCHNICHTVERGES
SEN�DASSDIE6ERFAHRENFÓRDEN'ESUCH
STELLERKOSTENPČICHTIGSIND�!KTUELLHAT
DER%NTSCHEIDDES6ERWALTUNGSGERICHTS�
ZWEI2EKURSENUNSERER+OMMISSIONGE
GENUMSTRITTENE0RIMATENVERSUCHE2ECHT
ZUGEBEN�DIE"EDEUTUNGUNSERER!RBEIT
UNTERSTRICHEN�$IE4IERSCHUTZSEITEKANN
SICHDURCHAUSWEHREN�

Aber Tatsache ist, dass Versuche 

kaum verhindert werden. Die meisten 

Versuche werden bewilligt.

$ASISTSCHONSO�INDER2EGELWERDEN
DIE6ERSUCHEBEWILLIGT�!BERIM"EWIL
LIGUNGSVERFAHRENPASSIERT EINIGES�$IE
MEISTEN 'ESUCHE WERDEN MIT !UFLA
GENUND"EDINGUNGENVERKNÓPFT�-AN
VERSUCHTDIE4IERZAHLENGERINGZUHAL
TENUNDINHALTLICHE6ERBESSERUNGENIM
3INNE DES 2EFINEMENT VORZUNEHMEN�
7ICHTIGISTFÓRUNS�DASSDIE"ELASTUN
GENNICHTÓBERSCHRITTENUND!BBRUCH
KRITERIENFESTGELEGTWERDEN�

Sie haben die Entscheide des Zür- 

cher Verwaltungsgerichts erwähnt. 

Stellen diese einen Durchbruch dar?

%SISTMÍGLICHERWEISEEIN$URCHBRUCH�
$IE5RTEILESINDABERNOCHNICHTRECHTS
KR»FTIG�DER7EITERZUGANS"UNDESGE
RICHTISTNOCHMÍGLICH�3EHRWICHTIGIST�
DASSINDIESEN6ERFAHRENDIE4IERWÓRDE
THEMATISIERTWURDEUNDEINEWICHTIGE
2OLLESPIELTE�$IE'ERICHTSBEHÍRDENHA
BENSICHDAMITAUSEINANDERGESETZTUND
SIND MIT UNS ZUSAMMEN DER !NSICHT�
DASSINDIESEN6ERSUCHENDIE4IERWÓRDE
ÓBERM»SSIG VERLETZTWÓRDE�7ENNDIE

«Tierschutz hat sehr wohl eine Wirkung. 

Die Gesuchsteller wissen, dass ihre 

Gesuche streng beurteilt werden.»

ZEIERLAUBNISWOLLEN3IEEINERECHTM»SSI
GE4»TIGKEITAUSFÓHREN�BENÍTIGENDAZU
ABEREINE"EWILLIGUNG�%IN"EISPIELIST
DIE!UTOFAHRPRÓFUNGALS6ORAUSSETZUNG
FÓRDEN&AHRAUSWEIS�

'ANZANDERSSTELLTSICHDIE3ITUATION
BEIM4IERVERSUCHDAR�(ANDLUNGEN�DIE
4IEREN3CHMERZEN�,EIDENODER3CH»DEN
ZUFÓGENODERIHRE7ÓRDEVERLETZEN�SIND
GEM»SS4IERSCHUTZGESETZVERBOTENUND
UNTER3TRAFEGESTELLT�$IE4»TIGKEIT IST
IM0RINZIPVERBOTEN�ABERMANERH»LTIN
BEGRÓNDETEN&»LLENEINE"EWILLIGUNGp
EBEN EINE !USNAHMEBEWILLIGUNG� %S
GIBT SOMITKEINEN!NSPRUCHAUF4IER
VERSUCHE�SELBSTWENNDIEGESETZLICHEN
"EDINGUNGENERFÓLLTSIND�:ENTRALISTDIE
'ÓTERABW»GUNG�

Wie ist bei einer solchen Güter- 

abwägung vorzugehen?

'ÓTERABW»GUNGISTEINESEHRAUFW»NDI
GE3ACHE�$IE+OMMISSIONVERSUCHTDIE
VERSCHIEDENEN!SPEKTEZUANALYSIEREN�
3IESTELLTDENERHOFFTEN.UTZENDES6ER
SUCHSDERERWARTETEN"EEINTR»CHTIGUNG
DER 4IERE GEGENÓBER� $IE !UFGABE IST
SEHRVIELF»LTIGUNDANSPRUCHSVOLL�DES
HALBISTDIE+OMMISSIONAUCHINTERDIS
ZIPLIN»RZUSAMMENGESETZT�$AMITTREF
FENAUCHVERSCHIEDENE-EINUNGENUND
7ELTBILDERAUFEINANDER�-ANVERSUCHT
IN INTENSIVEN $ISKUSSIONEN EINEN GE
MEINSAMEN.ENNERZUERARBEITEN�$IES
GELINGTABERNICHTIMMER�AM%NDEWIRD
DEMOKRATISCHABGESTIMMT�

Gibt es Fälle, in denen eine 

Güterabwägung aus Ihrer Sicht 

unzulässig ist?

)MSCHWEIZERISCHEN'ESETZGIBTESKEINE
.EGATIVLISTEN� WEDER FÓR BESTIMMTE
4IERARTENNOCHFÓRBESTIMMTE:WECKE�
'RUNDS»TZLICHISTJEDER6ERSUCH�SOFERN
ERBEWILLIGTWIRD�ZUL»SSIG�%SISTABER
VÍLLIGKLAR�DASSAUS4IERSCHUTZSICHTGE

WISSE6ERSUCHESEHRFRAGLICHSIND�)CH
DENKEDABEIVORALLEMANSCHWERBELAS
TENDE6ERSUCHE �3CHWEREGRAD�	� INS
BESONDEREIM"EREICHDER'RUNDLAGEN
FORSCHUNG�

«Nach unserer Auffassung stellt eine 

Genehmigung für einen Tierversuch eine 

Ausnahmebewilligung dar.»


